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Das Recht der Hinterbliebenen eines Staatsbeamten, 
welchem Dienstwohnung zugewiesen war, auf die Fort- 
bermhung der Dienstwohnung während des Gaaden-

(r)uartals.
Die All e r h ö ch st e K a b. Q r d r e v o m 2 

April 1816 beftiunut unter No. 6:
„Für den Fall des Absterbend eines Beamten bestimme 

IÄ wegen der Dienstwohnungen, daß die Seffions- und Ar­
beitssuche ohne Verzug geräumt, rn die letztere aber
so belegen ist, daß sie nicht süglich von der Fnmilienwohnung 
abgesondert werden kann, eine andere Stube zum Arbeits­
zimmer eingeräumt werden soll, und daß die F ainilie 
des Verstorbenen demnächst auch sür die 
Dauer der Gnadenmonate in der Dienstwoh­
nung bleiben darf. Sollte bei Ablauf des letzten 
Monats wegen des damit nicht überzutreffenden MiethSgnar- 
tals, das anderweite Unterkommen der Familie Schwierig­
keiten finden, so soll solche entweder mit dem früher eintre­
tenden Miethsguartal die Wohnung räumen, und durch den 
Dienstnachsolger für die Monate entschädigt werden, sür 
welche ihr eigentlich die freie Wohnnn ^ 
noch zukommt ,oder die Familie soll As 
nächstfolgenden Miethsguartal darin belassen werden 
und nur verpflichtet sein, dem Nachfolger im Dienste ein 
gewöhnliches Absteigequartier für seine Person und einen oder 
mehrere Domestiken einzuräumen."

Ein In st i z m i n i st e r i a l - R esc r ipt vom 2 6. 
November 18 62 besagt:

„Bei Berechnung dessen, was den Erben oder Hinter­
bliebenen eines verstorbenen Beamten auf das Slerbeqnartal 
und resp. den Sterbemonat, sowie auf die GnadengTmlGzeit 
zu zahlen bleibt, ist nicht bloß auf die firirte Besoldung, 
sondern auf die Dicmstemolumente des Verstorbenen Rücksicht 
Zu nehmen. Hinsichts der Dienstwohnung des Verstor­
benen bleibt es bei den Bestimmungen unter No. 3. der 
Hab. Qrdre wom 2?. April -1816°. -> Sind blos -Wohnungs- 
miethgelder ausgesetzt, so wird mit diesen wie mit Besoldnngen 
verfahren pp."

Nach diesen Bestimmungen hat man bisher wohl allge­
mein angenommen, daß den Hinterbliebenen eines Beamten, 
welchem Dienstwohnung zugewiesen war, ein Recht auf 
Weite rbenntznng derselben mährend des Gnadenquartals zu­
stehe und wird man erstaunt sein zu hören, daß das mit 
Am uM'Ae anders geworden ist.

st a Stelle eines verstorbenen Steuerraths ist kürzlich 
etwa 3 Woche!! sväter desiiiitiv '.nieder W setzt und 
ist der Wittwe desselben 6 Tage nach dem Tode ihres Ehe­
mannes mitgetheilt worden, daß sie zum Tage des Eintritts 
des Dienstnachsolaers, also 6 Wochen nach dem Tode des 
Gatten, die Wohnung zu räumen habe und den Wohnungs- 
geldznschnß sür den liest des Gnadengnartals erhalte.

Abgesehen daron, daß es der Wittwe unter den in.ihrem 
Wohnsitz herrschenden Verhältnissen gar nicht möglich ist, 
zu so außergewöhnlichem Termin, — denn 1. November — 
eine angemessene Wohnung zu erhalten, erleidet dieselbe auch 
erheblichen pekuniären Nachtheil, denn der Wohnnngsgeld- 
znschnß beträgt für den betreffenden Qrt nur 480 Mk., 
während eine passende Wohnung kann! unter 1000 Mk. zu 
haben ist.

Wir tragen: Wie hält eine derartige Anordnung den 
Mergleech aus mit der von landesväterlicher Fürsorge für 
die Hinterbliebenen von Staatsbeamten diktirten, eingangs 
erwähnten Allerhöchsten Kabinetsordre, welche durchweg wohl­
thuende Rücksichtnahme auf die Lage der trauernden Hinter­
bliebenen athmet.?

Aber wir fragen anest: Wie läßt sich eine derartige 
WuWmnng rechtlich begründen?

Pst; unserm: diesbezüglichen Nachforschungen stoßen wir 
in der neuesten Auflage von 1895 des Tand' nAs sür 
Brachstem- Sreuerveamte von Q. Schütze auf S. ' AI unter 
No. 17 aus folgende in den früheren Auslagen nicht enthalten 
-gewesene Anmerkung des Herausgebers über die vorliegende 
Frage:

„Ueber die Behandlung der jedenfalls sehr sel- 
° tenen Fälle, wo eine mit Genuß von Dienstwohnung 

verbundene Stelle während der Gnadenzeit ander- 
weit besetzt wird, sind -nähere ni-W


